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1.   Der Beirat berät im Rahmen der jeweils geltenden kirchlichen und staatlichen Richtlinien und 
gesetzlichen Bestimmungen über alle Fragen, die die Tageseinrichtung angehen. Dazu ist es 
erforderlich, dass er vom Träger Informationen über die pädagogische Konzeption - die sich am 
Rahmenleitbild des Bistums orientiert - und die entsprechenden Vorschriften erhält.

2.   Der Beirat wirkt beratend mit bei:

      der Veränderung von pädagogischen Grundsätzen,

      der Planung der Elternarbeit und Elternmitwirkung,

       der Festlegung der Öffnungszeiten unter Wahrung arbeitsrechtlicher Bestimmungen für das 
Personal und bei der Festlegung der Ferientermine,

      der Festlegung der Kriterien für die Aufnahme der Kinder,

       Angebotsveränderungen der Einrichtungen, insbesondere solchen, die Auswirkungen auf den 
Stellenplan haben,

      der Planung baulicher Maßnahmen und der Beschaffung von Inventar,

      der Änderung, Ausweitung oder Einschränkung der Zweckbestimmung der Tageseinrichtung.

3.   Der Beirat ist vor allen wesentlichen Entscheidungen, besonders wenn sie eine Materie des Absatz 2 
betreffen, zu hören. In Fragen, die die Gestaltung und Organisation der Tageseinrichtung für Kinder 
betreffen, hat der Beirat ein Vorschlagsrecht.

4.   Der Träger und die Leitung sollen dem Beirat regelmäßig Bericht erstatten.

§2 Aufgaben des Beirats 

1.   Dem Beirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder je 20 Kinder mindestens eine Elternvertreterin 
bzw. ein Elternvertreter und eine Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter, die bzw. der im Verhinderungs- 
fall die Elternvertreterin bzw. den Elternvertreter vertritt, an. Letztere sind nur im Verhinderungsfall 
der Vertreterin bzw. des Vertreters stimmberechtigt.

   Die Mindestzahl der Elternvertreterinnen und -vertreter beträgt drei. Überschreitet die Zahl der 
Kinder in der Einrichtung eine durch 20 teilbare Zahl, ist auch für diesen Teil eine Vertreterin bzw. 
ein Vertreter zu wählen. Sind in der Einrichtung verschiedene Altersgruppen (Unterdreijährige, 
Elementarkinder, Hortkinder) vertreten, sollten nach Möglichkeit Elternvertreterinnen bzw. -vertreter 
jeder dieser Altersgruppen unter den Vertreterinnen und Vertretern sein.

2.   An den Sitzungen des Beirats mit Rede- und Antragsrecht teilnahmeberechtigt und dazu einzuladen 
sind ferner:

      der Pfarrer oder eine pastorale Mitarbeiterin bzw. ein pastoraler Mitarbeiter der Pfarrei,

        die bzw. der mit entsprechender Gattungsvollmacht ausgestattete haupt-oder ehrenamtliche 
Vertreterin bzw. Vertreter des Verwaltungsrates für die Angelegenheiten der Kindertageseinrich-
tung, bzw. bei nicht-kirchengemeindlichen Einrichtungen eine entsprechend bevollmächtigte 
Vertreterin bzw. ein entsprechend bevollmächtigter Vertreter des Trägers,

         eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderates oder ein 
von diesem benanntes Mitglied des zuständigen Ortsausschusses,

       die Leitung der Tageseinrichtung für Kinder,

       eine von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tageseinrichtung für Kinder gewählte 
Vertreterin bzw. ein gewählter Vertreter.

3.   Der Beirat kann bei Bedarf im Einzelfall oder regelmäßig weitere Personen zur Beratung hinzuziehen 
(z.B. Fachberatung, Grundschullehrkräfte).

§1 Zusammensetzung des Beirats
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1.   Die Amtszeit der Elternvertreterinnen und -vertreter und der Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt zwei Jahre. Die Vertreterin bzw. der Vertreter des Pfarrge-
meinderates, bzw. das von diesem benannten Mitglied des zuständigen Ortsausschusses, werden 
von diesen für die Dauer ihrer Amtszeit gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Amtszeit der bevoll-
mächtigten Vertreterin bzw. des bevollmächtigten Vertreters des Trägers gilt für die Dauer ihrer bzw. 
seiner Bevollmächtigung.

2.   Die Amtszeit der Elternvertreterinnen und –vertreter beginnt mit der Wahl und endet mit der 
Neuwahl. Wer die Wählbarkeit verliert oder von seinem Amt zurücktritt scheidet aus. In diesem Fall 
rückt die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter gemäß § 1 Abs. 1 nach. Das Nachrücken erfolgt in 
der Reihenfolge des Wahlergebnisses:

§3 Amtszeit  

1.   Die Wahl der Elternvertreterinnen und -vertreter und der Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter findet spätestens im Oktober eines jeden zweiten Jahres statt.

2.   Wahlberechtigt und wählbar als Elternvertreterinnen und -vertreter sind die Erziehungsberechtigten 
der Kinder, die zum Zeitpunkt der Wahl in der Tageseinrichtung aufgenommen worden sind. Auch 
andere Personensorgeberechtigte haben Stimmrecht und sind wählbar. Nicht wählbar sind Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Tageseinrichtung. Die Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigten 
eines Kindes haben zusammen nur eine Stimme. Dies gilt auch dann, wenn sie mehrere Kinder in 
der Tageseinrichtung haben. Abwesende Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigte sind wählbar, 
wenn ihre schriftliche Zustimmung beim Träger der Einrichtung vorliegt.

3.   Die Elternvertreterinnen und -vertreter werden auf einer Elternversammlung gewählt. Briefwahl ist 
nicht zulässig. Zu dieser Elternversammlung lädt der Träger im Benehmen mit der Leitung spätestens 
zwei Wochen vor dem Wahltermin in Textform ein. Der Träger oder eine von ihm bestellte Vertrete-
rin bzw. ein von ihm bestellter Vertreter leitet die Wahlversammlung. Die Wahl der Elternvertreterin-

§4 Wahlen  

nen und -vertreter ist geheim. Jede und jeder Wahlbe-
rechtigte hat so viele Stimmen, wie Elternvertreterinnen 
und -vertreter zu wählen sind. Gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen der anwesenden wahlberechtigten 
Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigten erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Über die Wahl wird eine Wahlniederschrift erstellt. 
Die Elternversammlung entscheidet, ob die Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter gemäß § 1 
Abs. 1 in einem separaten Wahlgang gewählt werden sollen, oder ob diejenigen der nicht 
gewählten Kandidatinnen und Kandidaten mit den meisten Stimmen als Stellvertreterinnen 
bzw. Stellvertreter bestellt werden.

4.   Die Wahl ist gültig, wenn fristgemäß gemäß § 4 Abs. 3 eingeladen wurde. Kommt keine 
gültige Wahl zustande, lädt der Träger binnen einer Frist von vier Wochen erneut zu einer 
Elternversammlung ein.

Es ist jährlich mindestens eine Elternversammlung durchzuführen. In denjenigen Jahren, in denen eine 
Wahl durchzuführen ist, erfolgt diese im Rahmen dieser Elternversammlung. In der Elternversammlung 
informieren Träger, Leitung und Beirat die Elternschaft über wesentliche Angelegenheiten der Kinder-
tageseinrichtung, 

§5 Elternversammlung  

Gemeinsame Verantwortung von 

Eltern und Kita-Verantwortlichen zum Wohl

der Kinder in der Kindertageseinrichtung.
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1.   Bei Trägern, die mehr als eine Kindertageseinrichtung in ihrer Trägerschaft haben, wird auf Antrag 
mindestens der Hälfte der Beiräte ein Gesamtbeirat gegründet. Der Träger kann einen Gesamtbeirat 
auch ohne einen solchen Antrag gründen.

2.   Der Gesamtbeirat berät den Träger in denjenigen Angelegenheiten, die alle Einrichtungen des 
Trägers gemeinsam betreffen. Er ist überdies für diejenigen Kindertageseinrichtungen zuständig, in 
denen kein Beirat gewählt wurde. Der Gesamtbeirat kann auch Ausschüsse bilden, die bspw. für die 
gemeinsamen Angelegenheiten aller Einrichtungen des Trägers im Bereich einer Kommune zustän-
dig sind.

3.   Der Gesamtbeirat setzt sich zusammen aus je einer von den einzelnen Beiräten benannten Vertrete-
rin bzw. je einem von den einzelnen Beiräten benannten Vertreter der Elternschaft.

 Einzuladen sind ferner

      der Pfarrer oder eine pastorale Mitarbeiterin bzw. ein pastoraler Mitarbeiter der Pfarrei,

       die mit entsprechender Gattungsvollmacht ausgestattete haupt- oder ehrenamtliche Vertreterin 
bzw. der mit entsprechender Gattungsvollmacht ausgestattete haupt- oder ehrenamtliche 
Vertreter des Verwaltungsrates für die Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung, bzw. bei 
nicht-kirchengemeindlichen Einrichtungen eine entsprechend bevollmächtigte Vertreterin bzw. 
ein entsprechend bevollmächtigter Vertreter des Trägers,

      eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderates,

       eine von den Leitungen der Kindertageseinrichtungen gewählte Vertreterin bzw. ein gewählter 
Vertreter,

       eine von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindertageseinrichtung gewählte Vertretung.
 

§6 Gesamtbeirat  

Der Beirat wählt aus den gewählten Elternvertreterinnen und -vertretern eine Vorsitzende bzw. einen 
Vorsitzenden und eine Stellvertreterin bzw. einen Stellvertreter und aus diesen oder den übrigen 
Teilnahmeberechtigten eine Schriftführerin bzw. einen Schriftführer. Die bzw. der Vorsitzende lädt zu 
den Sitzungen ein, bereitet sie vor und leitet sie. Gesamtbeiräte gemäß § 6 verfahren analog.

§7 Vorsitz und Schriftführung

1.   Der Beirat tritt nach Bedarf, wenigstens jedoch dreimal jährlich zusammen. Er muss außerdem 
zusammentreten, wenn ein Drittel der Mitglieder, der Verwaltungsrat bzw. Träger oder die Leitung 
dies beantragen. Die Einladung erfolgt in Textform mit einer Frist von zwei Wochen. Alle Mitglieder 
des Beirates sowie alle Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigten der in die Tageseinrichtung 
aufgenommenen Kinder und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Beratungspunkte zur 
Tagesordnung vorschlagen.

2.   Über die Sitzung des Beirates wird ein Beschlussprotokoll erstellt, das von der bzw. dem Vorsitzen-
den und der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer unterzeichnet wird. Das Beschlussprotokoll wird 
den unter § 1 Abs. 2 Genannten und dem Träger innerhalb von zwei Wochen nach der Sitzung 
zugeleitet.

3.   Die Erziehungs- bzw. Personensorgeberechtigten und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 
zeitnah über die Beratungsergebnisse informiert werden.

4.   Gesamtbeiräte gemäß § 6 verfahren analog.

§8 Sitzungen 
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Beschlüsse des Beirates bzw. des Gesamtbeirates werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesen-
den Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Der Beirat ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

§9 Abstimmungen  

1.   Die Sitzungen finden grundsätzlich als Präsenzsitzungen statt. Im begründeten Einzelfall kann die 
oder der Vorsitzende anstelle einer Präsenzsitzung zu einer virtuellen Sitzung einladen.

2.   Bei einer virtuellen Sitzung erhalten die teilnahmeberechtigten Personen zu diesem Zweck mit der 
Einladung die Zugangsdaten zur virtuellen Sitzung. Die Teilnehmenden verpflichten sich, die 
Zugangsdaten keinem unberechtigten Dritten zugänglich zu machen. Die Anmeldung weist den 
Teilnehmer als Berechtigten aus, sofern nicht zusätzliche Zugangsbeschränkungen vorhanden sind.

3.   Während der virtuellen Sitzung sind Abstimmungen und Wahlen möglich. Diese erfolgen unter 
Wahrung des Datenschutzes durch Nutzung geeigneter technischer Mittel. Sofern geheime 
Abstimmungen oder Wahlen vorgesehen sind, sind entsprechende Online-Tools einzusetzen.

4.   Die oder der Vorsitzende haben für die technisch einwandfreie Durchführung der virtuellen Sitzung 
Sorge zu tragen.

5.  Im Übrigen sind die Regelungen für Präsenzsitzungen entsprechend zu berücksichtigen.

§10 Regelungen für virtuelle Sitzungen,  
Versammlungen und Abstimmungen  

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Träger der Tageseinrichtung für Kinder und 
dem Beirat obliegt der zuständigen Fachberatung die Schlichtung.

Wird das Schlichtungsergebnis nicht akzeptiert, entscheidet die für den zu schlichtenden Gegenstand 
zuständige Abteilung des Bischöflichen Ordinariates, bzw. bei nicht-kirchengemeindlichen Trägern die 
des Diözesancaritasverbandes.

§11 Schlichtung  

1.   Diese Ordnung wurde von der Steuerungsgruppe Kita beraten und gebilligt. Sie tritt zum 
09.09.2022 in Kraft und ist im Amtsblatt zu veröffentlichen. Sie gilt für katholische Kindertagesein-
richtungen in pfarrlicher und nichtpfarrlicher Trägerschaft entsprechend. Gleichzeitig wird die 
bisherige Ordnung vom 01.10.2017 aufgehoben.

2.   Die nach den bisherigen Regelungen gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Kindergartenbei-
räte nehmen ihre Aufgaben bis zur Neuwahl des Beirates gemäß dieser Ordnung – längstens bis 
zum 30.11.2023 – wahr.

Limburg, den 19.09.22
AZ: 228AA/6781/22/22/1

Generalvikar Rösch

§12 Inkrafttreten und Übergangsregelung  
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Das Verständnis von Erziehung, Bildung 

und Betreuung als gemeinsam 

wahrzunehmende Aufgabe aller Beteiligten

 ist eine Voraussetzung für gute Qualität 

der Tagesbetreuung in katholischen 

Kindertageseinrichtungen im Bistum Limburg




